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FeststellungUmfang der ~Steue'rbegünstigung - --- .Die KorRerschaft ist nach § 5 Absatz 1 Nr. 9 KStG von der Körperschaftsteuer befreit. weil sieausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten gemeinnützigen Zwecken im Sinne der §§ 51 ff. AOdi ent.
,"---.Die Re chtsbehe 1fsbel eh run 9 be zi eht s ich nur auf die vor stehende (n) Fes tstell un9 (en) .

Hinweise zur SteuerbegünstigungDie Körperschaft fördert folgende gemeinnützige Zwecke:- Förderung von Wissenschaft und Forschung- Förderung von Kunst und KulturFörderung der ErziehungFörderung der Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe- Förderung des UmweltschutzesFörderung der Entwicklungszusammenarbeit
Die Satzungszwecke entsprechen § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1. 5. 7. 8 und 15 AO.
Hinweise zur Ausstellung von ZuwendungsbestätigungenZuwendungsbestäti~ungen für SRenden: / ,
Die Körperschaft 1st berechtigt. für Spenden. die ihr zur Verwendung für diese Zwecke zugewendet.werden. Zuwendungsbestätigungen nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck (§ 50 Abs. 1 EStDV)auszustellen.Die amtlichen Muster für die Ausstellung steuerlicher Zuwendungsbestätigungen stehen im Internetunter https://www.formulare-bfinv.de als ausfüllbare Formulare zur Verfügung.

. ,

Zuwendungsbestätigungen für Spenden und ggfs. Mitgliedsbeiträge dürfen nur ausgestellt werden.wenn das Datum des Freistellungsbescheidesnicht länger als f~nf Jahre zurückliegt. Die Frist isttaggenau zu berechnen (§ 63 Abs . 5AOL '. .
Haftung bei unrichtigen Zuwendungsbestätigungen und fehlverwendeten Zuwendun~enWer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestät1gung ausstellt oderver~nla~st. dass Zuwendungen nicht zu den in d~r Zu~endungsbestätigung angegeb~nen.steue~-begunst1gten Zwecken verwendet werden. haftet fur d1e entgangene Steuer. Dabe1 w1rd d1eentgangene Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer mit 30 ~. die entgangene Gewerbesteuer pauschalmit 15 % der Zuwendung angesetzt (§ lOb Abs. 4 EStG. § 9 Abs. 3 KStG. § 9 Nr. 5 GewStG).
Hinweise zum Kap'italertragsteuerabzugBei Kapitalertragen. die bis zum 31.12.2022 zufließen. reicht für die Abstandnahme vom Kapital-ertragsteuerabzug nach § 44a Abs ..4 und 7 sowie Abs. 4b Satz 1 Nr. 3 und Abs. 10 Satz 1 Nr. 3EStG die Vorlage dieses Bescheides oder die überlassung einer amtlich beglaubigten Kopie diesesBescheides aus. .
Das Gleiche gilt bis zum o. a. Zeitpunkt für die Erstattung von Kapitalertragsteuer nach
§ 44b Abs. 6 Satz 1 Nr. 3 EStG durch d~s depotführende Kredit- oder Finanzdienstleistungs-ihst itut.
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AnmerkungenBitte beachten Sie. dass die Inanspruchnahme der Steuerbefreiung auch von der tatsächlichenGeschäftsfDhrung abhängt. die der. NachprDfung durch das Finanzamt - ggf. im Rahmen einerAu ßenprüfunq. - unter 1 iegt. Die tats ä eh 1 iehe Ges c hä f t sfü hr un g mus sauf die aus sch 1 ieß 1 iche
und unmittelbare ErfDllung der steuerbegDnstigten Zwecke gerichtet se.in und die Bestimmungender Satzung beachten. . _
Auch-fDr die Zukunft muss dies durch ordnungsmäßige Aufzeichnungen (Aufstellung ~er Einnahmen undAusgaben. Tätigkeitsbericht. Verm~gensDbersichtmit Nachweisen Dber Bildung und Entwicklung derRDcklagen) nachgewiesen werden (§ 63 AO).
Erläuterungen
D~tenschutzhinweis:
InfQrmationen Dber die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und Dber Ihre~echte nach der Datenschutz-Grundverordnu~g sowie Dber Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragenentnehmen Sie bitte dem allgemeinen Informationsschreiben der Finanzver~altung. DiesesInformationsschreiberi finden Sie unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik "Datenschutz") odererhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.
RechtsbehelfsbelehrungDie in diesem~Bescheid enthaltenen Verwaltungsakte können mit dem Einspruch angefochten werden.Der Einspruch ist bei dem vorbezeichneten, Finanzamt oder bei der angegebenen Außenstelle.schriftlich einzuteichen. diesem / dieser elektronisch zu Dbermitteln oder dort zur Niederschrift,zu erklären:. Ein Einspruch ist jedoch ausgeschlossen. soweit dieser Bescheid einen Verwaltungsakt ändert oöerersetzt. gegen den ein zulässiger Einspruch oder (nach einem zulässige~ Einspruch)eine'zuljsslgeKlage.' Revision oder Nichtzulassungsbeschwerde \anhängig ist. In diesem Fall wird der neueVerwaltungsakt Gegenstand des Rechtsbehelfsverfahrens. . ,'Die Frist fDr die Einlegung eines Einspruchs beträgt einen Monat.Sie beginnt mit Ablauf des Tages. an dem Ihnen dieser Bescheid bekannt gegeben worden ist. Bei ,f\Zusendung durch einfachen Brief gilt die Bekanntgabe mit dem dritten Tag.nach Aufgabe zur Post alsbewirkt. es sei denn. dass der Be~cheid zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist.
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